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E i n l a d u n g 
 
zum Verbandstag des Pferdesportverbandes Hessen am 
 

9. Mai 2023 (Dienstag), 18.30 Uhr, 
Hotel zum Schäferhof, Ziegenhainer Str. 30, 36304 Alsfeld-Eudorf 
Ab 18.00 Uhr sind alle Sitzungsteilnehmer zu einem kleinen Imbiss eingeladen. 

 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
2. Grußwort des Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 

Hans-Joachim Erbel 
3. Jahresberichte 2022 

u.a. Geschäftsstelle, Landeskommission, Jugend, Persönliche Mitglieder 
4. Kassenbericht 2022 
5. Bericht der Rechnungsprüfer 
6. Feststellung der Jahresrechnungen 2021 und 2022 sowie Entlastung des Vor-

standes 
7. Haushaltsplan 2023 
8. Mitgliedsbeiträge 2024 
9. Satzungsänderung (siehe Anlage) 
10. Verschiedenes 

 
Anträge zur Tagesordnung sind bis eine Woche vor dem Verbandstag schriftlich bei 
der Geschäftsstelle einzureichen. Das Stimmrecht kann nur vom Vorstand des Mit-
gliedsvereins oder Anschlussverbands oder einem von diesem schriftlich bevoll-
mächtigten Mitglied desselben Vereins / Anschlussverbands oder vom jeweiligen De-
legierten Pferdebetriebe selbst ausgeübt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Harald Hohmann 
Vorsitzender 
 
Anlage 
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Anlage zu TOP 9 der Einladung zum PSVH-Verbandstag am 9. Mai 2023 
 
 
 
 
Im § 10 1. der Satzung wird geregelt, wie sich der Vorstand des PSVH zusammen-
setzt. Im § 10 1.7 heißt es derzeit „dem Beauftragten für Frauen und Gleichstellung“. 
 
Insoweit soll die Satzung wie folgt geändert werden: 
„§ 10 1.7 dem Gleichstellungsbeauftragten“ 


